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Woher kommen Sie?

Sie wohnen 
außerhalb der 
Ausschnitte?
Bitte hier 
markieren.

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihren Wohnort mit einem Klebepunkt markieren. 
Vielen Dank!
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Was interessiert Sie  
heute besonders?

Ihre Meinung zählt! Zeigen Sie mit einem Klebepunkt, was Sie heute bewegt oder interessiert.

Ich möchte wissen, warum der 
Standort Gewerbepark Breisgau 

für eine Erstaufnahmeeinrichtung 
ausgewählt wurde.

Mich interessiert, wie 
Schule, Kinderbetreuung und 

Freizeitangebote für Geflüchtete 
gestaltet sind.

Ich frage mich, welche 
Auswirkungen die Einrichtung 
auf Verkehr, Infrastruktur und 

Nachbarschaft hat.

Mich interessiert, wie viele 
Menschen dort untergebracht 

werden sollen.

Städtebauliche Entwicklungen 
wecken grundsätzlich mein 

Interesse.

Ich bin offen und gespannt, was 
mich heute am Infomarkt erwartet 
und welche Themen ich noch nicht 

bedacht habe.

Mich beschäftigt, wie die Sicherheit 
und Ordnung in und um die 

Einrichtung gewährleistet werden.

Mich beschäftigt, wie Integration und 
Begegnung zwischen Geflüchteten 

und Nachbarschaft gefördert werden.

Ich freue mich auf den Austausch 
und interessante Informationen und 

Gespräche.
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Ihre Meinung zählt

Die Erstaufnahmeeinrichtung im Gewerbepark Breisgau ist derzeit in Planung. Ziel ist es, die 
Öffentlichkeit frühzeitig einzubeziehen, damit Ideen, Anregungen und Anforderungen von 
Bürgerinnen und Bürgern, Initiativen und weiteren Akteuren berücksichtigt werden können.

So stellen wir sicher, dass Betroffene und Interessierte informiert sind – und tragen zu 
Akzeptanz und konstruktivem Austausch bei.

Sie sind heute eingeladen, Ihre Meinungen, Ideen und Rückmeldungen aktiv einzubringen. 

Bringen Sie sich ein –  
Ihre Meinung, Ihre Ideen und auch Ihre Kritik sind gefragt!

Stellen Sie Ihre Fragen und teilen Sie uns Ihre Anmerkungen direkt mit.

Nutzen Sie unsere Feedback-Karten für weitere Fragen oder Hinweise – wir werden Ihre 
Anliegen so schnell wie möglich beantworten.

Oder schreiben Sie uns direkt eine E-Mail  
an hw@hendricks-schwartz.com –  
wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Jeder Beitrag ist wichtig!
Ihre Beiträge werden sorgfältig 
ausgewertet und fließen in die 
weiteren Planungsschritte ein. 
Selbstverständlich sind alle Angaben 
anonym und werden vertraulich 
behandelt.
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Raum für Mitdenken,  
Mitreden, Mitgestalten

Machen Sie mit – Ihre Ideen bewegen etwas.
Vielen Dank für Ihre Beiträge!
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Was viele bewegt ...
Warum hat sich das Land gerade für den Standort im 
Gewerbepark Breisgau entschieden?  Und gab es Alternativen?

•	Die Kapazitäten in der Erstaufnahme 
werden aktuell von rund 6.000 Personen 
auf eine Kapazität für 12.000 Personen 
ausgebaut. 

•	Das Land hat den Standort auf 
Grundlage einer Prüfung zur 
grundsätzlichen Eignung ausgewählt. 
Berücksichtigt wurden dabei Kriterien 
wie Größe und Lage des Grundstücks, 
mögliche Unterbringungskapazität, 
Umgebungsbebauung und Infrastruktur. 
 

•	Es werden landesweit Standorte 
für neue Einrichtungen gesucht 
und geprüft. Dies erfolgt allerdings 
ergänzend und nicht alternativ zur 
geplanten Erstaufnahmeeinrichtung im 
Gewerbepark Breisgau. 

•	Zudem erhöht das Land die 
Kapazitäten durch die Erweiterung 
bereits bestehender Einrichtungen, 
wie beispielsweise die 
Landeserstaufnahmeeinrichtung Freiburg, 
die um eine Kapazität für weitere 280 
Personen erweitert wird.

So ist es geregelt ...

Im landesweiten Vergleich führt die Erstaufnahmeeinrichtung 
Gewerbepark Breisgau nicht zu einer überproportionalen Verteilung 
an Einrichtungen der Erstaufnahme im Regierungsbezirk Freiburg.

Standortauswahl
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Standorte der Einrichtungen 
zur Erstaufnahme

Regierungsbezirk 

Regierungsbezirk 
Karlsruhe

Regierungsbezirk 
Freiburg

Regierungsbezirk 
Tübingen

 

 

 EA Kornwestheim

 EA Mannheim

LEA Karlsruhe
•	Oststadt
•	Grünwinkel
•	Mühlburg

EA Fellbach

LEA Stuttgart

 EA Gewerbepark Breisgau

 EA Ludwigsburg

EA Lahr

Erstaufnahmeeinrichtung
in Planung/Prüfung

Erstaufnahmeeinrichtung

EA Reutlingen

AZ  

LEA   

EA

EA

  

  

EA  

EA  Temporäre 
Erstaufnahmeeinrichtung

Erstaufnahmeeinrichtung 
für besonders 
Schutzbedürftige

Landeserstaufnahme- 
einrichtung

Ankunftszentrum

EA für besonders
Schutzbedürftige, Tübingen

Notunterkunft 
Messe Sindelfingen

LEA Ellwangen

EA Giengen

EA Eggenstein- 
Leopoldshafen

AZ Heidelberg

EA Schwetzingen

Notunterkunft 
Reutlingen

LEA Freiburg

LEA Sigmaringen



Die Erstaufnahmestelle Kornwestheim
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Standorte der Einrichtungen 
zur Erstaufnahme

Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA): 
•	erste Anlaufstelle
•	Registrierung mit Sicherheitsüberprüfung
•	Gesundheitsuntersuchung
•	Außenstelle des Bundesamtes für Migration  

und Flüchtlinge auf dem Gelände oder in der  
Nähe für die Durchführung von Asylverfahren

•	Unterbringung
•	Verpflegung
•	medizinische Versorgung
•	soziale Hilfestellungen

Ankunftszentrum (AZ):
•	größere Kapazität als LEA
•	Registrierung mit Sicherheitsüberprüfung
•	Gesundheitsuntersuchung
•	Außenstelle des Bundesamtes für Migration 

und Flüchtlinge auf dem Gelände oder in der 
Nähe für Asylverfahren

•	Unterbringung
•	Verpflegung
•	medizinische Versorgung
•	soziale Hilfestellungen 

Erstaufnahmeeinrichtungen (EA):
•	Unterbringung
•	Verpflegung
•	medizinische Versorgung
•	soziale Hilfestellungen

Mehr Informationen in dem 
Erklärvideo zur Erstaufnahme 
von Geflüchteten in Baden-
Württemberg



Was viele bewegt ...
Wohin können sich Anwohner mit ihren Anliegen wenden?

•	Runder Tisch: Mit der Inbetriebnahme 
der Einrichtung führt das 
Regierungspräsidium Freiburg regelmäßig 
Runde Tische durch.  

•	Format: Das Regierungspräsidium 
Freiburg trifft sich mit örtlichen Vereinen, 
Interessenvertretungen, Behörden, 
Geschäften in der unmittelbaren 
Nachbarschaft, Polizei, Ombudswesen 
und Akteuren auf dem Gelände der 
Einrichtung. 

•	Ziel: Forum für einen offenen und 
konstruktiven Austausch 

•	Jederzeit: Regierungspräsidium Freiburg 
als Betreiber und Ansprechpartner vor Ort

So ist es geregelt ...

Luftbild der Landeserstaufnahmeeinrichtung Freiburg
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Zusammenleben

Die Mitarbeitenden des 
Regierungspräsidiums 
Freiburg stehen jederzeit 
für Fragen, Anregungen und 
Kritik zur Verfügung.
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Was viele bewegt ...
Wie kann ich mitmachen, mithelfen und mich ehrenamtlich engagieren?

•	Es gibt Gruppenangebote wie Frauencafés, gemeinsames Kochen oder Sprachkurse. 

•	Man kann sich z. B. über die Webseite der Sozialberatung für ein Ehrenamt in der 
Erstaufnahmeeinrichtung melden. 

•	Die zwei größten Gruppen an freiwilligen Helfern sind junge Studierende und Rentner.  
Es sind aber Freiwillige aus allen Altersgruppen anzutreffen. 

•	Dieses Ehrenamt lässt sich mit der eigenen Arbeit vereinbaren. Es findet auch eine 
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen statt (z. B. Spielmobil), über die man 
in der Erstaufnahmeeinrichtung freiwillig helfen kann.

So ist es geregelt ...

Das ehrenamtliche Engagement in 
der Einrichtung ermöglicht den 
Kontakt mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern und fördert die Integration.
 
Die Gruppenangebote sind für die 
Bewohnerinnen und Bewohner eine 
willkommene Abwechslung im Alltag 
einer Erstaufnahmeeinrichtung.

Aktuell helfen in der Landes-
erstaufnahmeeinrichtung Freiburg ca. 
70 ehrenamtliche Personen.

Ehrenamtliches 
Engagement
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Bewohnerinnen und Bewohner 
der Landeserstaufnahmeein-
richtung Freiburg berichten.

WAS IST DEIN TRAUM?
Ich möchte gerne etwas zur Gesellschaft beitragen. Ich würde gerne anderen 
Personen helfen, indem ich meine Fähigkeiten einbringe und nutze. Außerdem 
möchte ich mein Leben wiederaufbauen und zu meiner alten Persönlichkeit 
zurückzufinden.

WAS IST DEINE STÄRKE?
Ich bin eine gebildete Person und habe bereits viel gelernt und viele
Erfahrungen gemacht. Das hilft mir in vielen Situationen weiter, und
ich kann bereits Gelerntes gut anwenden. Außerdem kann ich gut
mit anderen Menschen kommunizieren. Ich habe viele Interessen
und bin sehr kreativ. Zum Beispiel baue ich gerne Skulpturen, habe
damit auch schon an drei Ausstellungen teilgenommen.

WAS MÖCHTEST DU AUS DEINEM HERKUNFTSLAND ERZÄHLEN?
Im Iran gibt es viele Sehenswürdigkeiten, darunter auch die moderne Insel Kish. 
Viele kennen sie jedoch nicht, da Reisen dorthin oft als gefährlich gilt. Der Iran 
bietet zudem zahlreiche schöne Hotels. Als ich jünger war, arbeitete ich in einem 
5-Sterne-Hotel an der Rezeption und lernte dort Gäste aus aller Welt kennen 
– eine wertvolle Erfahrung. Die Menschen im Iran sind sehr gastfreundlich 
und offen, das Land bietet vielfältige Natur, unterschiedliche Klimazonen 
und köstliches Essen. Zu meinen Lieblingsgerichten zählen Kalam Polou und 
Fesenjan, zwei traditionelle Speisen.

WAS MÖCHTEST DU, DASS MENSCHEN AUS DEUTSCHLAND ÜBER
DICH WISSEN?
Ich habe im Iran meinen Master gemacht und zehn Jahre Berufserfahrung. Ich 
spreche gut Englisch, etwas Französisch und lerne Deutsch. In meinem Leben 
im Iran habe ich viel erreicht, dann jedoch alles verloren. Jetzt möchte ich neu 
anfangen, zeigen, wer ich bin, und Teil der Gesellschaft werden. Es ist mir wichtig 
zu vermitteln, dass Menschen aus dem Iran freundlich und offen sind – sie sind 
nicht die Regierung. Wir alle sind Menschen; was uns unterscheidet, sind die 
Umstände, in denen wir aufwachsen.

WAS WÜNSCHST DU DIR VON MENSCHEN AUS DEUTSCHLAND?
Ich fühle mich hier nicht alleine und kenne bereits einige Personen,
die sehr nett zu mir sind. Ich wünsche mir, dass das so bleibt.
Außerdem wünsche ich mir ein Lächeln von den Personen, denen ich begegne.

WAS IST DEIN TRAUM?
In Afghanistan sind Träume für Frauen oft schwer erreichbar. Dennoch verfolgen einige starke Frauen ihre 
Ziele – so auch ich. Mein Traum ist es, frei zu sein und meinen eigenen Weg zu gehen. Ich wünsche mir 
Zugang zu Bildung, möchte einen Masterabschluss machen und eines Tages ein eigenes Unternehmen 
gründen, in dem ich mit vielen qualifizierten Frauen zusammenarbeite.

WAS IST DEINE STÄRKE?
Ich bin geduldig und stark und verfolge meine Träume. Als Kind sagte meine Mutter oft, ich solle wie ein 
Junge sein, weil Männer in unserer Gesellschaft anders angesehen werden. In Afghanistan leben Frauen 
unter strengen Regeln, dürfen oft keine Schulen besuchen und verbringen viel Zeit zuhause. Meine 
Mutter wünschte sich für mich einen anderen Weg – ich soll gegen dieses Bild der Frau ankämpfen. In 
Deutschland werden Frauen respektiert; hier kann ich meinen Traum unabhängig von Geschlecht, Nation 
oder Religion verwirklichen. Entscheidend ist allein die Menschlichkeit.

WAS MÖCHTEST DU AUS DEINEM HERKUNFTSLAND ERZÄHLEN?
Angesichts der aktuellen Lage in Afghanistan fällt es mir schwer, Positives über das Land zu sagen. 
Besonders Frauen sind von zahlreichen Regeln und Einschränkungen betroffen, viele müssen zuhause 
bleiben und können ihre Träume nicht verfolgen. Ein inspirierendes Beispiel ist Zakia Khudadadi, eine 
afghanische Taekwondo-Sportlerin: Sie hat als erste Athletin des Refugee Paralympic Teams in Paris eine 
Bronzemedaille gewonnen.

WAS MÖCHTEST DU, DASS MENSCHEN AUS DEUTSCHLAND ÜBER DICH WISSEN?
Ich möchte mein Studium in Deutschland beenden, da es Frauen in Afghanistan nicht erlaubt ist, eine 
Universität zu besuchen. 

WAS WÜNSCHST DU DIR VON MENSCHEN AUS DEUTSCHLAND?
Mein Wunsch ist es, dass Menschen in Deutschland sehen, dass geflüchtete Menschen gezwungen sind 
ihr Heimatland zu verlassen und es viele Gründe dafür gibt. Ich verstehe, dass es schwierig ist, wenn 
so viele Leute in das eigene Land kommen, aber es ist wichtig, den einzelnen Menschen zu sehen. Ich 
wünsche mir, dass man sich an der Hand nimmt und gegenseitig hilft.

WAS IST DEIN TRAUM?
Ich wünsche mir, dass ich mit meinem Ehemann zusammenbleiben kann, dass wir ein gutes Leben beginnen können, dass wir Arbeit finden und glücklich sein 
können. Das ist alles.

WAS IST DEINE STÄRKE?
Ich kann gut kochen. Außerdem möchte ich gerne eine Lehrerin sein, ich kann gut unterrichten. Und ich bin ein sehr geduldiger Mensch.

WAS MÖCHTEST DU AUS DEINEM HERKUNFTSLAND ERZÄHLEN?
Nigeria ist in einen überwiegend christlichen Süden und einen überwiegend muslimischen Norden geteilt. Im Norden herrscht die Terrorgruppe Boko Haram, die 
Menschen entführt und tötet, während die Regierung untätig bleibt. Ich kann nicht zurück, weil mich dort nur der Verlust meiner ganzen Familie erwartet. Ich 
bete jeden Tag dafür, dass die Menschen sicher sind und Frieden finden, denn ich habe unzählige Tode miterlebt. Boko Haram erpresst Geld mit Entführungen 
und tötet, wenn niemand zahlt – ich hoffe so sehr, dass sich das eines Tages ändert.

WAS MÖCHTEST DU, DASS MENSCHEN AUS DEUTSCHLAND ÜBER DICH WISSEN?
Ich bin eine geduldige Person und liebe den Frieden. Doch ich musste Nigeria verlassen, weil meine Familie und ich alles verloren haben. Viele Angehörige 
wurden von Boko Haram entführt oder getötet. Mein Ehemann stammt aus einer Stadt, in der Boko Haram besonders stark war und Kinder aus Schulen 
entführte. Nachdem seine Eltern ermordet worden waren, wuchs er bei uns auf. Auch ich habe meine Mutter, meine kleine Schwester und meinen kleinen 
Bruder durch Boko Haram verloren. Nach dem Tod meines Vaters und weiteren Gewalterfahrungen – sogar durch meine Stiefmutter – wurde unser Leben 
immer gefährlicher. Mein Ehemann wurde ebenfalls entführt, und ich gab all mein Geld, um ihn freizukaufen. Schließlich hatten wir keine Wahl mehr und flohen 
aus Nigeria.

WAS WÜNSCHST DU DIR VON MENSCHEN AUS DEUTSCHLAND?
Ich möchte hierbleiben und hoffe, willkommen zu sein. Mein Wunsch ist, hier glücklich zu werden und ein neues Leben aufzubauen. In Italien wurden mein 
Ehemann und ich ohne Unterstützung aus dem Flüchtlingscamp vertrieben. Wir hatten nichts – keine Arbeit, kein Geld, keine Wohnung, keinen Schlafplatz und 
kannten niemanden. Das war furchtbar. Schließlich sind wir nach Deutschland gekommen.

Bewohner, 33, aus dem Iran

Bewohnerin, 28, aus Afghanistan

Bewohnerin, 20, aus Nigeria
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Raum zum Mitdenken, 
Mitreden, Mitgestalten

Vielen Dank 
für Ihre 

Beiträge!

Machen Sie mit – Ihre Ideen bewegen etwas.
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So ist es geregelt ... *

* Exemplarisches Beispiel, anderer Verfahrensverlauf möglich.

Die Geflüchteten, die in 
der Erstaufnahmeeinrichtung 
Gewerbepark Breisgau 
aufgenommen werden, 
sind bereits registriert, 
sicherheitsüberprüft und 
gesundheitlich untersucht.

Weg eines Geflüchteten 
in der Erstaufnahme

Was viele bewegt ...
Wie läuft die Erstaufnahme in Baden-Württemberg? 
Welche Stationen durchlaufen geflüchtete Personen? 
Welche Funktion hat die Erstaufnahmeeinrichtung Gewerbepark Breisgau dabei?

Geflüchtete äußern 
Asylgesuch bei Aufgriff 
durch die Bundes- oder 

Landespolizei

Weiterleitung an eine 
Landeserstaufnahmeeinrichtung 

(LEA) z. B. LEA Freiburg

Berücksichtigung besonderer 
Schutzbedarfe bei der Verteilung 

im Land – das können zum Beispiel 
allein reisende Frauen mit oder ohne 

Kinder, Personen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen oder LGBTQ sein.

Erkennungsdienstliche 
Maßnahmen (Personalien, 
Foto, Fingerabdrücke) und 

Durchsuchung durch Polizei

Registrierung mit 
Sicherheitsüberprüfung, 

Gesundheitsuntersuchung und 
Unterbringung in der LEA Freiburg

Verlegung in die 
Erstaufnahmeeinrichtung 

Gewerbepark Breisgau



www.servicestelle-buergerbeteiligung.de

In der Erstaufnahme 
gilt grundsätzlich das 
Sachleistungsprinzip. Zusätzlich 
erhalten die Geflüchteten über 
die Bezahlkarte ein Taschengeld.

Finanzen und 
Alltagsfragen

So ist es geregelt ...

Was viele bewegt ...
Bekommen Geflüchtete Geld? Und wovon bezahlen sie Dinge des täglichen Lebens?

•	Sachleistungsprinzip: Die 
Grundversorgung mit Unterkunft, 
Verpflegung und Kleidung 
erhalten die Geflüchteten in der 
Erstaufnahmeeinrichtung. 

•	Taschengeld: Asylsuchende erhalten 
zusätzlich ein Taschengeld für 
persönliche Bedürfnisse. 

•	Bezahlkarte: Das Taschengeld wird 
auf eine elektronische Bezahlkarte 
gebucht. Einkäufe sind bargeldlos 
möglich, Bargeldabbuchungen jedoch 
nur eingeschränkt. 
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Sicherheitskonzept

So ist es geregelt ...

Was viele bewegt ...
Wie wird die Sicherheit in der Einrichtung und deren Umfeld gewährleistet?

•	Sicherheitskonzept: In jeder 
Einrichtung der Erstaufnahme gibt 
es ein Sicherheitskonzept, das auf 
einer Abstimmung zwischen dem 
Regierungspräsidium Freiburg als 
Betreiber der Einrichtung und der  
Polizei beruht. 

•	Polizei: Das Polizeipräsidium Freiburg 
ist für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung in Eschbach zuständig. Dazu 
gehören die Polizeipräsenz vor Ort 
sowie ein ständiger Blick auf die aktuelle 
Situation, damit Maßnahmen bei Bedarf 
angepasst werden können. 

•	Regierungspräsidium Freiburg: 
Als Betreiber der Einrichtung gibt 
es zahlreiche Maßnahmen, die 
ineinandergreifen und für eine gute 
Sicherheitslage in und um die Einrichtung 
sorgen. Dazu zählen die Zaunanlage mit 

Zutrittskontrolle, Sicherheitsdienst rund 
um die Uhr, Hausordnung und strenge 
Kontrolle der Einhaltung der Regeln, 
Wertevermittlung, Sozialarbeit und 
Streetwork.  

•	Enge Zusammenarbeit zwischen Polizei 
und Regierungspräsidium Freiburg: 
Das Regierungspräsidium und das 
Polizeipräsidium Freiburg arbeiten 
bereits seit vielen Jahren vertrauensvoll 
zusammen. Diese bewährte Kooperation 
trägt auch hier zur Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger bei.

Die Sicherheit in 
der Einrichtung und der 
Umgebung wird durch 
ein abgestimmtes 
Sicherheitskonzept 
gewährleistet.
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Die Einhaltung der Regeln 
wird streng kontrolliert. 
Strafbare Handlungen werden 
nicht toleriert und sofort bei 
der Polizei angezeigt. Dabei 
wird eine sogenannte „Null 
Toleranz“-Linie verfolgt.

Maßnahmen des  
Regierungspräsidiums Freiburg

So ist es geregelt ...

Was viele bewegt ...
Welche Maßnahmen ergreift das Regierungspräsidium Freiburg?  
Wie wird mit Bewohnern umgegangen, die sich nicht an die Regeln halten?

•	Personengruppen: Auf eine 
ausgewogene Belegung der 
Einrichtungen zur Erstaufnahme wird 
geachtet. Innerhalb der Einrichtungen 
werden besonders schutzbedürftige 
Personen (z. B. alleingeflüchtete 
Frauen, mit oder ohne Kinder) getrennt 
untergebracht.  

•	Hausordnung & Wertevermittlung: 
Konsequente Durchsetzung der 
Hausordnung und Vermittlung 
von Werten, wie Gleichstellung 
von Mann und Frau, gewaltfreie 
Auseinandersetzung, respektvoller 
Umgang. 

•	Sozialarbeit: Sozialarbeiter sind 
täglich vor Ort und stehen in engem 
Austausch mit den Geflüchteten, um 
Konflikten frühzeitig vorzubeugen. 
Eine umfassende Sozialbetreuung 
wird ergänzt durch ehrenamtliches 

Engagement und umfasst darüber 
hinaus Angebote wie Frauentreffs, 
Mutter-Kind-Bereiche sowie Sprach- 
und Alphabetisierungskurse bis hin zu 
Unterrichtseinheiten zum Rechtsstaat. 

•	Klares Eingreifen: Wenn strafbare 
Handlungen vorliegen, wird sofort die 
Polizei eingeschaltet.
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Kriminalität & 
Wahrnehmung

Die langjährige Erfahrung aus der 
Landeserstaufnahmeeinrichtung Freiburg zeigt:

Was viele bewegt ...
Wie wirkt sich eine Erstaufnahmeeinrichtung auf die Kriminalität vor Ort aus?

•	Faktenlage: Im Umfeld einer 
Erstaufnahmeeinrichtung kann eine 
gewisse Begleitkriminalität nicht 
ausgeschlossen werden. Die hier 
begangenen Straftaten betreffen 
überwiegend die Eigentumskriminalität 
(Fahrrad-, Ladendiebstahl etc.). 

•	Differenzierung: Oft ist von einer kleinen 
Gruppe junger Männer die Rede, die 
wiederholt gegen Regeln verstoßen. Sie 
stehen in der öffentlichen Diskussion im 
Fokus, sind aber nicht repräsentativ für 
die Mehrheit der Geflüchteten. 

•	Garantie: Die Polizei sorgt dafür, dass die 
Minderheit von Intensivtätern erkannt 
wird und durch gezielte Maßnahmen die 
Sicherheit aller gewährleistet bleibt.

Einzelne werden auffällig 
– die Mehrheit hält sich 
an die Regeln und sucht 
Schutz. Schwere Straftaten 
kommen selten vor.
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Brandschutz, Feuerwehr & 
Rettungsdienst 

Was viele bewegt ...
Wie wird im Notfall reagiert? 
Gibt es ausreichenden Brandschutz und Rettungswege?

So ist es geregelt ...
•	Brandschutz: Jede 

Erstaufnahmeeinrichtung 
erfüllt gesetzliche Standards: 
Brandmeldeanlagen, Löschsysteme, 
Fluchtwege und Evakuierungspläne. 

•	Feuerwehr: Lokale Feuerwehren sind 
von Anfang an eingebunden. Sie kennen 
das Gelände und führen regelmäßige 
Übungen durch. 

•	Rettungsdienst: Notfallpläne binden die 
örtlichen Rettungsdienste ein. Sie sind 
mit den Abläufen vertraut und können 
schnell reagieren. 

•	Prävention: Mitarbeitende und 
Bewohnerinnen und Bewohner werden 
regelmäßig über das Verhalten im Notfall 
informiert. Außerdem werden Notfall-
Übungen durchgeführt. 

•	Vergleich: Diese Standards entsprechen 
denen anderer großer Einrichtungen 
– etwa Kliniken, Hochschulen oder 
Veranstaltungsstätten. Auch dort gilt: 
Feuerwehr und Rettungsdienste sind eng 
eingebunden.

Brandschutz, 
Feuerwehr und 
Rettungsdienst 
sind fest in das 
Sicherheitskonzept 
eingebunden – wie 
in Kliniken oder 
Hochschulen.
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Auswirkungen auf den Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald

Was viele bewegt ...
Was ist das LEA-Privileg? 
Welche Vorteile entstehen durch  
das LEA-Privileg für den Landkreis?

So ist es geregelt ...
•	Privilegierung: Stadt- und Landkreise, in denen sich eine Einrichtung der Erstaufnahme 

des Landes befindet, werden bei der Zuteilung von Geflüchteten in die vorläufige 
Unterbringung privilegiert und ganz oder teilweise ausgenommen. 

•	1/5-Entlastung: Die Zuteilung in die vorläufige Unterbringung des Kreises reduziert 
sich jedes Jahr unabhängig von der tatsächlichen Belegung der Einrichtung um 1/5 
der Kapazität (sog. 1/5-Entlastung). Für die Erstaufnahmeeinrichtung Gewerbepark 
Breisgau ist eine Kapazität für 950 Personen vorgesehen. Damit verringert sich die 
jährliche Aufnahmepflicht des Kreises in der vorläufigen Unterbringung um 190 
Personen. 

•	Vorteil der Privilegierung: Der Effekt der Privilegierung macht sich außerhalb 
von Krisenzeiten spätestens ab dem sechsten Jahr (bei voller Belegung), bei einer 
geringeren Belegung aber auch 
schon früher (bei halber Belegung 
zum Beispiel nach zweieinhalb 
Jahren) bemerkbar.  

•	Die verringerte Zuweisung greift 
dabei im Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald schon vor der 
Inbetriebnahme der Einrichtung, 
mit Bestandskraft  
der Baugenehmigung.

Entlastung eines Kreises durch das LEA-Privileg
Ein Beispiel:

Einrichtung zur
Erstaufnahme
Regelkapazität:
1.000 Personen

aan int

Vorläufige
Unterbringung
Zuteilung jährlich
minus 200 Personen

nt nt ine Eier

Ali

Kommunale Anschluss-
unterbringung
Ebenfalls weniger
Zuteilungen durch
Entlastung des Kreises

atAli
nachgelagert ebenfalls minus 200 Personen

Unter dem Strich sind durch die 
Erstaufnahmeeinrichtung in den 
Gemeinden des Gewerbeparks 
langfristig weniger Asylsuchende als 
dies ohne Einrichtung der Fall wäre.
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Auswirkungen auf die Schulen, 
Kitas und Gesundheits- 
versorgung vor Ort.

Was viele bewegt ...

So ist es geregelt ...
•	Kita und Schule: Nicht schulpflichtige 

Kinder besuchen keine Kindertagesstätte 
vor Ort, sondern werden in Einrichtungen 
der Erstaufnahme durch eine qualifizierte 
Kinder- und Jugendbetreuung begleitet. 
Schulpflichtige Kinder können 
überwiegend an Vorbereitungsklassen 
örtlicher allgemeinbildender 
Schulen teilnehmen. Der Unterricht 
findet in Räumlichkeiten der 
Erstaufnahmeeinrichtung statt. 
Die Schulpflicht beginnt allerdings erst 
sechs Monate nach Einreise. 

•	Medizinische Versorgung: Die 
medizinische Versorgung wird 
überwiegend durch eine eigene 
Ambulanz sichergestellt. Ziel ist  
es, eine angemessene Betreuung 
der Geflüchteten zu gewährleisten 

und gleichzeitig die örtlichen 
Gesundheitseinrichtungen nicht 
zusätzlich zu belasten. 

•	Keine zusätzliche Belastung lokaler 
Strukturen: Die für den Betrieb 
der Erstaufnahmeeinrichtungen 
erforderlichen Dienstleistungen, zum 
Beispiel für die medizinische Versorgung, 
werden europaweit ausgeschrieben, 
um eine zusätzliche Belastung lokaler 
Strukturen zu vermeiden.

Die Kinderbetreuung sowie die 
medizinische Grundversorgung werden 
durch eine Kita und medizinische 
Ambulanz in der Erstaufnahmeeinrichtung 
Gewerbepark Breisgau gewährleistet.

Wo gehen die Kinder, die in der Erstaufnahmeeinrichtung Gewerbepark  
Breisgau leben, in die Schule und zur Kinderbetreuung? 
Wie wirkt sich die neue Erstaufnahmeeinrichtung auf die lokalen Strukturen  
der medizinischen Versorgung und die niedergelassenen Ärzte aus?
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Auswirkungen auf die  
Gemeinden vor Ort 

Was viele bewegt ...
Wie wirkt sich die neue Erstaufnahmeeinrichtung auf den örtlichen Einzelhandel, die 
öffentlichen Flächen und den öffentlichen Nahverkehr aus?

So ist es geregelt ...
•	Verpflegung: Das Verpflegungsangebot 

ist Teil des Sachleistungsprinzips. In der 
Einrichtung wird durch einen externen 
Dienstleister dreimal täglich Essen in 
einer Kantine angeboten.  

•	ÖPNV: Um den öffentlichen 
Nahverkehr vor Ort nicht zusätzlich zu 
belasten, wird für die Bewohnerinnen 
und Bewohner der Einrichtung ein 
Shuttlebus eingerichtet. Dieser 
ermöglicht Fahrten zwischen der 
Landeserstaufnahmeeinrichtung 
Freiburg und der Erstaufnahme-
einrichtung Gewerbepark Breisgau. 

•	Aufenthalts- und 
Beschäftigungsangebote: Die 
Erstaufnahmeeinrichtung bietet 
Aufenthaltsräume und einen 
Außenbereich sowie Beschäftigungs- 
und Sportangebote.

Durch Aufenthalts- und 
Beschäftigungsangebote in 
der Einrichtung sowie den 
Shuttlebus nach Freiburg wird 
einer Überlastung der örtlichen 
Strukturen entgegengewirkt.
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Kosten & Finanzen 

Was viele bewegt ...

So ist es geregelt ...
•	Höhere Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich: Die Bewohnerinnen 

und Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtungen erhöhen die Einwohnerzahl der 
entsprechenden Kommune. Eine höhere Einwohnerzahl bedeutet für die Kommune 
höhere Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich. 

•	Neue Arbeitsplätze: Eine Erstaufnahmeeinrichtung schafft durch die Ansiedelung 
einer Landesbehörde und die Zusammenarbeit mit Dienstleistungsunternehmen 
neue Arbeitsplätze. 

Sämtliche Kosten der Erstaufnahmeeinrichtung trägt vollständig das Land.  
Für die Kommunen fallen keine Kosten an.

Wer trägt die Kosten für die Errichtung und den Betrieb der 
Erstaufnahmeeinrichtung? 
Wie wirkt sich die Einrichtung finanziell auf die Standortkommune aus?
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Rechtliche Grundlage der 
Aufnahme Geflüchteter

Was viele bewegt ...
Warum nimmt das Land Baden-
Württemberg Geflüchtete auf? Könnte 
die Landesregierung entscheiden keine 
oder weniger Geflüchtete aufzunehmen?

So ist es geregelt ...
•	Gesetzliche Verpflichtung & humanitäre Verantwortung: Die Aufnahme von 

Geflüchteten ist eine vom Bund auf die Länder übertragene Pflichtaufgabe: Die Länder 
müssen nach dem Asylgesetz des Bundes Asylsuchende unterbringen und die dazu 
erforderlichen Einrichtungen zur Erstaufnahme schaffen (§ 44 AsylG). 

•	Weltweit: Die Anzahl der Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, hat sich im 
letzten Jahrzehnt mehr als verdoppelt und ist auf dem höchsten Niveau seit Ende 
des Zweiten Weltkriegs. Während 2014 ca. 59,5 Millionen Menschen weltweit auf 
der Flucht waren, stieg die Zahl 2024 nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der 
Vereinten Nationen (UNHCR) auf 123,2 Millionen. 

•	Baden-Württemberg: Die Zahl der ankommenden Geflüchteten ist dieses Jahr bisher 
niedriger als in den letzten Jahren. Im ersten Halbjahr des Jahres 2025 kamen 17.000 
Geflüchtete in Baden-Württemberg an – im Zeitraum 2016 bis 2021 war dies der 
durchschnittliche Wert für ein ganzes Jahr.

Baden-Württemberg kann keinen 
direkten Einfluss auf die Zahl der Zu-
gänge nehmen. Das Land setzt sich 
jedoch dafür ein, irreguläre Einreisen 
nach Deutschland zu begrenzen und 
Länder sowie Kommunen bei den 
Aufnahmekapazitäten zu entlasten.
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Rechtliche Grundlage der 
Aufnahme Geflüchteter

Was viele bewegt ...

So ist es geregelt ...
•	Der Ministerrat hat im Jahr 

2024 beschlossen, dass 
die Regelkapazitäten der 
Erstaufnahme auf eine 
landesweite Kapazität für 
bis zu 12.000 Personen 
ausgebaut werden sollen.  

•	Aktuell verfügt das Land 
über eine landesweite 
Regelkapazität für rund 
6.000 Personen.  

•	Als Berechnungsgrundlagen 
dienen Zahlen des Bundes, 
heruntergebrochen auf 
Baden-Württemberg, 
sowie die durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer von 
Asylantragstellenden in der 
Erstaufnahme.

Warum braucht man eine neue Erstaufnahmeeinrichtung im Gewerbepark Breisgau, 
wenn die Zahl der nach Deutschland und Baden-Württemberg kommenden 
Geflüchteten sinkt?

Ziel ist eine vorausschauende Planung, da kurzfristige 
Krisen-Situationen, wie z. B. der Krieg in der Ukraine, 
weniger denn je ausgeschlossen werden können.

Die Gründe …
•	Schwankende Zahl von Geflüchteten: Die Zahl 

ankommender Geflüchteter ist nicht vorhersehbar. Die 
Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass sie 
erheblichen Schwankungen unterliegt. Es kann jederzeit 
wieder dazu kommen, dass in kürzester Zeit viele 
Menschen unterzubringen sind. 

•	Längere Unterbringungsdauer für Personen ohne 
Bleibeperspektive: Personen ohne Bleibeperspektive 
sollen länger in der Erstaufnahme untergebracht werden 
– möglichst bis zu Rückführung. Das trägt zur Entlastung 
der Kreise und Kommunen bei. 

•	Besseres Krisenmanagement: Vorsorge, dass auch in 
Zeiten hoher Zugangszahlen eine notfallmäßige Nutzung 
von Gemeinde- und Sporthallen vermieden werden kann. 

•	Vorsorge für nationale Krisenfälle: Bereitstellung der 
Einrichtungen, wenn eine Evakuierung der lokalen 
Bevölkerung nötig ist – zum Beispiel wegen Hochwasser, 
Erdbeben oder im Verteidigungsfall.
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3-stufiges 
Aufnahmesystem

So ist es geregelt ... 3-stufiges Aufnahmesystem: 
•	Königsteiner Schlüssel: Die 

Anzahl der Geflüchteten, 
die Baden-Württemberg 
aufnehmen muss, bestimmt 
sich nach dem Königsteiner 
Schlüssel. 

•	Dieser Verteilungsschlüssel 
berücksichtigt 
Steueraufkommen und 
Bevölkerungszahl. 

•	Dabei entfallen 
auf Baden-Württemberg 
rund 13 % der Geflüchteten, 
auf NRW etwa 21 % und 
auf Bayern ca. 15,6 %. 
Die Quoten sind für alle 
Länder verbindlich.

•	1. Stufe Erstaufnahme – staatliche Unterbringung in 
den Einrichtungen der Erstaufnahme.  

•	2. Stufe Vorläufige Unterbringung – staatliche 
Unterbringung bei den unteren Aufnahmebehörden 
der Landratsämter und Bürgermeisterämter. 

•	3. Stufe kommunale Anschlussunterbringung –  
kommunale Unterbringung bei den Städten und 
Gemeinden.

Die Erstaufnahme gewährleistet im dreistufigen Aufnahmesystem geordnete Abläufe 
und verschafft den nachfolgenden Stufen im Asylverfahren – bei schwankenden 
Zugangszahlen –den notwendigen zeitlichen Vorlauf für den Kapazitätsaufbau.

Was viele bewegt ...
Wie ist die Aufnahme der Geflüchteten in Baden-Württemberg organisiert?  
Wie erfolgt die Verteilung im Land? Wer ist für was zuständig?
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Asylverfahren

Was viele bewegt ...

So ist es geregelt ...

Prüfung und mögliches Entscheidungsergebnis…

Zuständig für die Bearbeitung und 
Entscheidung über  

einen Asylantrag ist das  
Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF).

Politische oder religiöse 
Verfolgung speziell 

durch den Staat 
(Rechtsgrundlage: 

Grundgesetz).

Asylstatus

Verfolgung wegen 
Herkunft, Religion, 

politischer Meinung, 
Zugehörigkeit zu Gruppe 
(Rechtsgrundlage: Genfer 
Flüchtlingskonvention).

Flüchtlingsstatus

Keine direkte Verfolgung, 
aber ernsthafte Gefahr 

durch Krieg, Folter, 
Todesstrafe oder Gewalt.

Subsidiärer 
Schutzstatus

Gefahr von 
unmenschlicher 

Behandlung (insb. 
Hunger) oder gravierende 

Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes bei 

schwerer Krankheit.

zielstaatsbezogene 
Abschiebungsverbote

Keine bzw. 
keine glaubhafte 

Geltendmachung der 
genannten Gründe.

Ablehnung – Ausreise-
aufforderung  – 
ggf. Einreise- u. 

Aufenthaltsverbot 

Ausreisepflicht  
bzw. bei deren 

Nichtbefolgung:  
Abschiebung  

Aufenthaltsrecht/Bleiberecht:  
Die jeweils zuständige Ausländerbehörde (Landesbehörde) erteilt eine 

dem Schutzstatus entsprechende Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz. 

Nach Antragstellung wird 
der Asylbewerber in einer 

persönlichen Anhörung mit 
Dolmetscher ausführlich 

zu den geltend gemachten 
Fluchtgründen befragt.

Aufgrund der persönlichen 
Anhörung und der 

Erkenntnismittel über das 
Herkunftsland entscheidet 
das Bundesamt über den 

Asylantrag.

2024 wurden 28.669 Asylanträge in BW gestellt. In ganz Deutschland waren es 250.945
2025 (bis einschl. Sept.) wurden 12.505 Asylanträge in BW gestellt. In ganz Deutschland 
waren es 124.410. Die Schutzquote liegt 2025 (bis einschl. Sept.) in BW bei 13,7 %. In 
ganz Deutschland liegt sie bei 22,6 %.

Welche Menschen bekommen bei uns in Deutschland Asyl und dürfen bleiben?
Wie läuft das Asylverfahren ab?
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Rückführungen

So ist es geregelt ...
Rechtliche Grundlage: Aufenthaltsgesetz des Bundes, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz 

Voraussetzungen: 
•	Vollziehbare Ausreisepflicht (§ 58 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz); bei Asylantragstellern mit 

Vollziehbarkeit bzw. Bestandskraft des Ablehnungsbescheids des BAMF
•	Keine freiwillige Ausreise
•	Keine Abschiebungshindernisse bzw. Bleiberechte (zum Beispiel aus familiären oder 

gesundheitlichen Gründen)
•	Tatsächliche Durchführbarkeit der Abschiebung (vorhandenes Reisedokument, 

Flugverbindung usw.) 

Zuständigkeit: Für Rückführungen ist landesweit das Regierungspräsidium Karlsruhe zuständig. 

Durchführung: Das Regierungspräsidium Karlsruhe führt vollziehbarausreisepflichtige 
Ausländer, die ihrer gesetzlichen Pflicht zur Ausreise nicht nachkommen, konsequent in ihre 
Herkunftsstaaten zurück, soweit die rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen hierfür 
vorliegen. Bei der Durchführung der Rückführungen unterstützt die Landespolizei.

Damit die Akzeptanz in der Bevölkerung zur Aufnahme Schutzberechtigter erhalten 
bleibt, ist es unabdingbar, bestehende Ausreisepflichten insbesondere gegenüber 
Personen, die Straftaten begehen oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
darstellen, konsequent durchzusetzen.

Was viele bewegt ...
Wie verhält sich das Land zum Thema Rückführungen? 
Unter welchen Voraussetzungen werden in Baden-Württemberg Menschen abgeschoben?
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Rückführungen

So ist es geregelt ...
Zahlen:
•	2025 (bis 30. September): insgesamt 

2.763 Abschiebungen (einschließlich 
Dublin-Überstellungen)

•	Gegenüber dem gleichen 
Zeitraum des Vorjahres haben die 
Abschiebungen im Jahr 2025 um fast 
32,3 Prozent zugenommen. 

Abschiebungen aus der Erstaufnahme: 
•	2024 (gesamt): 310 Abschiebungen 

(≈ 10,8 Prozent) 
•	2025 (bis 30. September): 614 

Abschiebungen (≈ 22,2 Prozent)  

Die TOP-Zielländer der  
Rückführungen 2025 waren: 
•	 Georgien
•	 Westbalkanstaaten 
•	 Türkei
•	 Gambia

Was viele bewegt ...
Wie verhält sich das Land zum Thema Rückführungen?  
Unter welchen Voraussetzungen werden in Baden-Württemberg Menschen abgeschoben?

*Stand: September 2025
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Jährliche Entwicklung Abschiebungen

Jahr Abschiebungen Straftäter

2012 784 324

2013 1.055 326

2014 1.211 390

2015 2.449 627

2016 3.638 359

2017 3.450 709

2018 3.018 857

2019 2.648 828

2020 1.326 522

2021 1.328 501

2022 1.654 594

2023 2.099 818

2024 2.874 736

2025* 2.763 742
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Reden wir weiter!

Bei der geplanten Erstaufnahmeeinrichtung im Gewerbepark Breisgau wird auf Transparenz 
und Beteiligung gesetzt. Dazu werden bewährte Dialogische Beteiligungsformate der 
Servicestelle Bürgerbeteiligung genutzt.
 
Die Servicestelle verantwortet den Beteiligungsprozess und ist somit auch für den Info-Markt 
verantwortlich. Im Beteiligungsprozess geht es nicht um die Frage, ob im Gewerbepark eine 
Erstaufnahmeeinrichtung errichtet wird, sondern wie dies bestmöglich umgesetzt werden 
kann. Das Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig einzubinden, transparent zu 
informieren, Sorgen und Ängste zu adressieren und Gesprächsmöglichkeiten zu bieten. 

•	Beteiligungsscoping – Gemeinsam mit lokalen Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung 
und Gesellschaft wurden die relevanten Themen für die weitere Beteiligung gesammelt und 
in einer Themenlandkarte festgehalten. 

•	Onlinebeteiligung – Über den Sommer konnten alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürger die Themenlandkarte kommentieren. Auch hier ging es also um die vollständige 
Themensammlung.  

•	Infomarkt – Die zentralen Themen aus dem Beteiligungsscoping und der Online-Beteiligung 
wurden aufbereitet und heute im persönlichen Gespräch zur Diskussion gestellt.
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Der Beteiligungsprozess

Bürgerentscheide und Bürgerbegehren  
geregelt in §21 GemO

	Ҋ Bürgerinnen und Bürger  
entscheiden selbst

	Ҋ in Kommunen: Veto
	Ҋ in Ländern: über Gesetze
	Ҋ Nachteil: unterkomplex  
(Schwarz/Weiß/Gut/Böse, ja/nein)

Beteiligungsscoping

Runder Tisch mit 
Interessenvertretern, 

Politik, Wirtschaft und 
gesellschaftlichen Gruppen.

Ziele:
	Ҋ Entwurf der 
Themenlandkarte

	Ҋ Weitere Beteiligung 
vorbereiten

	Ҋ Erste Hinweise sammeln

Online-Beteiligung

Auf dem Beteiligungsportal 
Baden-Württemberg. Dort 

können alle Bürgerinnen und 
Bürger die Themenlandkarte 

kommentieren.

Ziele:
	Ҋ Breite und niederschwellige 
Beteiligung ermöglichen

	Ҋ Transparenz
	Ҋ Wichtige Hinweise aus der 
Bürgerschaft sammeln

Gesetzlich vorgeschriebene und formali-
sierte Beteiligung mit klar geregelten Zu-
gangsschranken, z. B. im Planungsrecht 
(z. B. §3 BauGB) 

	Ҋ erfordert Betroffenheit
	Ҋ eigenes Interesse
	Ҋ reine Anhörung
	Ҋ Nachteil: Nebenschauplätze um  
rechtlich etwas zu bewirken

„Von Oben“ zusätzlich und freiwillig  
geschaffene Beteiligungsmöglichkeiten 

	Ҋ keine Betroffenheit notwendig
	Ҋ zur Meinungsbildung, Abwägung von 
Argumenten, Erarbeitung von Ideen

	Ҋ Vorteil: Bedürfnis- statt Positionsebene

Öffentlichkeitsbeteiligung Dialogische BürgerbeteiligungDirekte Demokratie

Info-Markt

Offen für alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger. 

Fragen werden gesammelt, 
Hinweise aufgenommen.

Ziele:
	Ҋ Niederschwelliges 
Informationsangebot

	Ҋ Thementische zu den 
relevanten Themen

	Ҋ Austausch mit Expertinnen 
und Experten zu den 
Planungen

Dokumentation  
und Übergabe

Vorstellung der Ergebnisse 
des Beteiligungsprozesses. 

Dokumentation, 
Beantwortung der offenen 

Fragen.

Ziele:
	Ҋ Rückkopplung mit der 
repräsentativen Demokratie

	Ҋ Wertschätzung der 
Beteiligten
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Themen-LandkarteThemen-Landkarte
Arbeitsgrundlage Beteiligungsscoping

Betroffenheiten

Unterbringung 
& Versorgung

Sicherheit

Auswirkungen 
auf soziale 

Infrastruktur

Rechtliche &
politische
Rahmen-
bedingen

Danke 
sagen und die 
humanitären

Leistungen und Lasten 
vor Ort würdigen.

Kommunikation und Dialog:
Bürgerbeteiligung zum

„WIE“ und nicht zum „OB“

Überforderung

Verteilungs-
ängste

Sicherheit
& Ordnung

Ansprech-
partner

Ombudsleute

Finanzielle
Belastungen

Begegnungs-
möglichkeiten

= Übergreifende Themen

Extremismus
Stellenwert der

Geschlechter

Kriminalität

Werte & 
Grundrechte

Polizeipräsenz

Sicherheit
Umfeld

Beeinträchtigung
Lebensumfeld

Religiöse Unterschiede/
Konfl ikte

Subjektive
Ängste

Bildung für bes. 
polizeiliche Herausforderungen EA

Verstärkung 
Revier Mühlheim

Zuständigkeit für Sicherheit?
Polizei oder Sicherheitsdienst

Neue Anforderungen 
für PP Freiburg

Ängste aufnehmen
Faktoren für Sicherheit 

neben Polizei

Best Practice aus 
LEA Freiburg

Statistiken zur Sicherheit 
bei EA

Unterbringung 2015 ff.
Zahlen

Wie sieht optimale 
Polizeipräsenz aus?

Wie viel Personal 
bindet eine EA?

Verhaltenstraining 
+ Prävention

Polizei vor Ort

Erfahrungen von 
2015 - 2018

Konfl itkvermeidung
mit Architektur

Sicherung
Flugplatz

Schutz vor Vandalismus 
bei Flugzeugen

Differenzen Anwohner 
und umliegende 

Gemeinden

Haftung bei Schäden 
(Haftpfl ichtversicherung)

Brandschutz
Alarmierung und Kosten

Wer macht Prävention?
Zuständig?

Sozialarbeit 
in EA

Kosten für Zäune etc.
Gewerbetreibende

Fahrrad-
diebstahl

Konkretes 
Sicherheitskonzept 

erklären

Schutz Rettungskräfte 
und Feuerwehr in EA

Maßnahmen gegen 
Überlastung der 

Polizei

EA-Kosten trägt
Land komplett

Privilegierung 
durch EA

Befürchtete 
Standortentwertung

Neue Arbeitsplätze
Ansiedelung Landesbehörde (RP)

Entlastung der Ausländerbehörde

Bildungs-
einrichtungen

Einsparung kommunaler 
Sozialleistungen

Entlastung Wohnungsmarkt

Entlastung 
Kita-Kapazitäten

Entlastung 
niedergelassene Ärzte

Höhere Zuweisungen aus dem kommunalen 
Finanzausgleich an die Gemeinden

Unterschied LEA / EA und 
andere Unterbringungseinrichtungen

Anschlussverwendung
EA-GebäudeAnzahl neue 

Arbeitsplätze

Auswirkungen EA auf Umland:
Bsp. Daten

Schulplätze für Kinder 
aus EA

System
Privilegierung

Psychologische Betreuung 
Flüchtlinge

Grundversorgung Notfälle
Feuerwehr

Bilanz
Kosten und Vorteile

Arzt in EA
woher?

Ghettoisierung

Wie lange bleiben Flüchtlinge in EA?
Statistik

Erklärung 
Begriffe + Folgen

Kosten

Berechnungsbeispiel Sozialstruktur 
der Bewohner

Bsp. Tagesablauf 
in Einrichtung Was passiert mit

Dauerbewohnern?

Prognose / Erwartungshaltung: 
Zahl ankommende 

Gefl üchteten

Einvernehmen
Begrenzter Einfl uss Kommune 

auf EA-Entscheidung

EU & Internationale Zusammenarbeit
Fluchtursachen, Grenzschutz, Asyl-und Aufenthaltsrecht

Hürden bei Rückführungen

Standortalternativen

Kommunal-
politik

Zuweisung -  
Königsteiner Schlüssel

Kein Einfl uss durch Land BW
Easy-Verteilsystem

Transparenz Entscheidungsprozess 
für Kommune

Kriterien und Auswahlprozess für EA/LEA-Standorte
Zukunft

LEA FreiburgBeschluss 
des Ministerrats

Zeitliche Planung – bis wann werden die 
Kapazitäten für 12.000 Personen genutzt werden

EA Gewerbepark Breisgau
Ersatz für andere EA

Wie kommen wir auf 12.000
von 6.400 (Flüchtlingsprognose)

Belegungspriorisierung EA

Landkarte LEAs/EAs 
Baden-Württemberg

Politische Fairness 
zwischen Kommunen

Zielkonfl ikt Stadt / Land

IOM

Best Case
EA

Chancen bei der 
Rückführung

Verteilungsschlüssel Landkreise 
Vergleich (nach/vor EA)

Welche LEAs
werden geschlossen?

Wer verdient 
an LEAs 

am meisten?

Zentrale/Dezentrale Unterbringung

Privilegierung Land bei LEA

Transparenz Kosten 
Bau/Betrieb

Wurden andere 
EA-Standorte 

abgelehnt? Welche?

Soll/Ist Plan

Kulturelle Unterschiede

Unternehmen

EhrenamtKommunal-
politik

Lokaler
EinzelhandelMüll & Lärm

Anwohner

Humanität vs.
lokale InteressenIntegrations-leistungen

Anwohner und Nachbarn im Gewerbepark mehr befragen

Gewerbegebiet nachts kein Lärmschutz
Bleibt das?

Gefl üchtete belegen 
Discounter Nachteile?

Arbeitnehmer-Shuttle-Bus 
Gefl üchtete mit welchem Bus? 

Überfüllung

Wohnrecht im Gewerbepark vs. EA

Warum n.-ö. Sitzungen?
Transparenz

Künftige Transparenz

Höhe Taschengeld?

Frw. Feuerwehr

Auswirkung 
Veranstaltungen

Haftung,
Versicherung

Projekt-
kommunikation

Auswahl
Grundstück Norderweiterung

Gewerbepark
Grundstücks-
entwertung

Medizinische 
Versorgung

Schutzräume für vulnerable Gruppen

Nahversorgung

BezahlkarteAngebote für eine Tagesstruktur

Mobilität

Registrierung

Sicherheitsdienste
Versorgungs-und Betreuungsstruktur in der EA

Streetworking
Ansprechpartner

Bevölkerung

Zugangskontrollen

Lebensmittelladen / 
Tagesstruktur

Vor-Ort-Versorgung: 
Konkretisierung

Heitersheim - welche Beslastungen?
z.B. Busse, Einkaufsläden etc.

Rolle des Ehrenamtes
Personalsituation

Auswirkungen EA auf ÖPNV, 
Leben vor Ort

Verteilung auf verschiedene 
Buslinien

Shuttle:
konkrete Ausstattung,

für welche Anlässe
Lotsen, die 

Neuankömmlingen helfen

Flächen, Plätze 
für Angebote?
(z.B. Fußball)

freier Zugang:
EA ist keine geschlossene Einrichtung

Visualisierung,
Skizze zur baulichen Struktur

und konkrete Darstellung Abläufe

Abschiebungsbereich?
(gesichert)

Bauweise EA - 
Einfl ussmöglichkeiten?

Kommunen haben kein Geld: Wieso wird in 
EA soziale Infrastruktur gebaut? 

(Muss erklärt werden)

Zugang zur EA für Bürger?

Zugang Gefl üchtete zu 
Fahrrad-Leih-System

Müll entsorgen, 
Reinigung öffentliche Flächen? Begegnungsräume für 

Gefl üchtete und Bürger

Risikoanalyse realistisch

Stelle für Infos

Konzept
Krisenkommunikation

Termin Info-Markt:
zeitnah und frühzeitig 

bekanntgeben

Amtsblätter!

Thema (grau) = Ursprünglicher Entwurf

Thema (orange/kursiv) = Ergänzung Scopingtermin am 22.07.2025

Thema (blau/kursiv) = Ergebnisse der Onlinebeteiligung

Wird Gewerbepark 
Messerverbotszone?

Warum war 
ursprünglich eine 
Polizeiwache auf 
dem EA-Gelände 

vorgesehen und ist es 
jetzt nicht mehr?

Informati on und 
Sensibilisierung für 
Umgang mit Risiken

Welche Rolle spielt die 
Akzeptanz der Bürger? Transparente Darstellung Kosten 

Land vs. Einsparungen Landkreis

Unterschiedliche 
Informati onen zu 

Baukosten
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Wie geht es weiter?

Was viele bewegt ...
Wie erfahre ich zuverlässig, was konkret geplant ist?

So ist es geregelt ...
•	Früher Start der Beteiligung: Die 

Dialogische Bürgerbeteiligung startete, 
bevor mit den Detailplanungen 
begonnen wurde. So können Hinweise, 
Fragen, Sorgen und Erwartungen aus 
der Bevölkerung von Anfang an in die 
weiteren Planungen einbezogen werden. 

•	Kontinuierliche Kommunikation: 
Informationen erfolgen fortlaufend 
– über die Webseite des Justiz
ministeriums, Amtsblätter, Newsletter 
und lokale Medien. 

•	Transparenz: Inhalte wie Zahlen, 
rechtliche Grundlagen oder Bauabläufe 
werden offen dargestellt. Ziel ist es, 
Fakten transparent nachvollziehbar zu 
machen. 

•	Orientierung an der Themenlandkarte: 
Die Kommunikation richtet sich nach den 
Fragen, die im Beteiligungsscoping und 

in der Online-Beteiligung gemeinsam mit 
den lokalen Akteuren und Bürgerinnen 
und Bürgern gesammelt wurden. So 
wird deutlich: Meine Hinweise, Fragen, 
Sorgen und Ängste sind angekommen 
und werden aufgegriffen. 

•	Erfahrungen: Die Formate der 
Dialogischen Bürgerbeteiligung haben 
sich bewährt und werden landesweit 
genutzt. Das schafft Vergleichbarkeit und 
Vertrauen.

Die Bürgerbeteiligung zur 
Erstaufnahmeeinrichtung
wurde zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt gestartet, setzt auf 
bewährte Beteiligungs- 
formate, informiert kontinuier-
lich und beantwortet alle  
relevanten Fragen.
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Ansprechpartner & 
Umgang mit Kritik 

Was viele bewegt ...
An wen kann ich mich wenden, wenn ich Sorgen oder Kritik habe?

So ist es geregelt ...
•	Klare Strukturen: Für Bürgerinnen und 

Bürger gibt es feste Ansprechpersonen   
– sowohl auf Seiten des Landes als auch 
bei der Kommune. Zusätzlich steht die 
Ombudsstelle für Beschwerden oder 
Vermittlung zur Verfügung. 

•	Die Servicestelle ist verantwortlich für 
den Beteiligungsprozess und steht bei 
Kritik, Fragen und Anregungen jederzeit 
zur Verfügung.  

•	Verlässlichkeit: Bürgerinnen und Bürger 
wissen, an wen sie sich wenden können 
– mit der Sicherheit, dass ihre Anliegen 
nicht im System verschwinden. 

•	Kritik ernst nehmen: Beschwerden 
und kritische Äußerungen 
werden dokumentiert und in der 
Themenlandkarte festgehalten. So bleibt 
sichtbar, dass auch kritische Stimmen Teil 
des Prozesses sind.

•	Dialog statt Abwehr: Kritik wird nicht 
abgewehrt, sondern aufgegriffen. 
Das Ziel ist, sachlich zu reagieren, 
Missverständnisse zu klären und 
Lösungen gemeinsam zu erarbeiten. 

•	Erfahrungen: An anderen Standorten 
hat sich gezeigt, dass direkter Kontakt 
zur Einrichtungsleitung, zur Polizei und 
zu Streetworkern Ängste abbauen kann, 
weil Probleme schnell geklärt werden 
und die Anwohnerinnen und Anwohner 
ernst genommen werden.

Feste Ansprechpartner – 
offener Umgang mit Kritik – 
Rückmeldungen dokumentieren.
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Langfristiger Dialog 

Was viele bewegt ...
Wie bleibe ich langfristig informiert?

So ist es geregelt ...
•	Langfristiger Austausch: 

Bürgerbeteiligung endet nicht mit dem 
heutigen Infomarkt. Geplant ist eine 
fortlaufende Information im weiteren 
Prozess. Mit der Inbetriebnahme der 
Einrichtung führt das Regierungspräsidium 
Freiburg einen runden Tisch für örtliche 
Vereine, Interessenvertretungen, 
Behörden, Geschäfte in der unmittelbaren 

Nachbarschaft, Polizei, Ombudswesen  
und Akteure ein. Was ist Ihnen wichtig? 

•	Fortschreibung der Themenlandkarte: 
Auch neue Fragen oder Rückmeldungen, 
die nach dem Infomarkt entstehen, 
werden aufgenommen und 
fortgeschrieben. Damit bleibt der Prozess 
lebendig.

Dialog dauerhaft sichern.

Geben Sie uns Ihr Feedback zu dieser Veranstaltung. 
Alle Formate der Dialogischen Bürgerbeteiligung werden  

wissenschaftlich begleitet und ausgewertet: 

Sie können über diesen Link Feedback zur Veranstaltung geben:



www.servicestelle-buergerbeteiligung.de

Raum zum Mitdenken, 
Mitreden, Mitgestalten

Vielen Dank 
für Ihre 

Beiträge!

Machen Sie mit – Ihre Ideen bewegen etwas.
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Planung

Was viele bewegt ...
Wer plant die Erstaufnahmeeinrichtung im Gewerbepark? 
Wie weit sind die Planungen fortgeschritten? 
Wie ist die weitere Vorgehensweise?

So ist es geregelt ...
•	Bedarf: Das Regierungspräsidium 

Freiburg legt fest, wie der Bedarf für 
eine Erstaufnahmeeinrichtung aussieht, 
und teilt dies der Bauverwaltung 
des Landes (Vermögen und Bau 
Baden-Württemberg) mit. Nach 
der Standortfreigabe durch das 
Justizministerium in Abstimmung mit 
dem Finanzministerium leitet Vermögen 
und Bau Baden-Württemberg auf 
Grundlage der Bedarfsanmeldung die 
erforderlichen Schritte für die Planung 
und den Bau der Einrichtung ein.

•	Gewerbepark Breisgau: Das 
Regierungspräsidium sowie Vermögen 
und Bau Baden-Württemberg haben 
das Grundstück hinsichtlich seiner 
grundsätzlichen Eignung für eine 
Erstaufnahmeeinrichtung geprüft.  

•	Ausblick in die Zukunft: Die Planung 
sowie die bauliche Umsetzung erfolgen 
nach einem landesweiten Standard. Sie 
sollen an ein externes Unternehmen 
vergeben werden. Für die Bauausführung 
wird ein Holzmodulbau angestrebt.

Vermögen und Bau Baden-Württemberg ist ein staatlicher Landesbetrieb, der für 
die Immobilien des Landes verantwortlich ist. Zu seinen Hauptaufgaben gehören der 
Erhalt, die Entwicklung und die Modernisierung der landeseigenen Gebäude.
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Bauliche Umsetzung

Was viele bewegt ...
Wie erfolgt die bauliche Umsetzung? Wie lange dauert es bis zur Inbetriebnahme der 
Einrichtung? Wer trägt die Kosten?

So ist es geregelt ...

Von der Planung bis zur baulichen Umsetzung
Ein grober Überblick:

Von der Bedarfsanmeldung bis zur Inbetriebnahme vergehen aufgrund der Vielzahl der 
bei öffentlichen Bauvorhaben zu berücksichtigenden Regelungen und Verfahrensschritte 
mehrere Jahre.

Sämtliche Kosten werden durch das Land getragen; eine 
finanzielle Belastung der Kommunen ist damit ausgeschlossen.

Vereinbarung 
Land – Landkreis 
– Gewerbepark

Standortfreigabe 
durch das Justiz

ministerium in 
Abstimmung mit dem 

Finanzministerium

Vergaberechtliche 
Ausschreibung – 

Vermögen und Bau 
BW

Baugenehmigungs-
verfahren

Fertigstellung  
der Einrichtung

Inbetriebnahme 
der Einrichtung

BaubeginnBeauftragung  
eines externen 

Unternehmens für 
Planung und Bau

Etatisierung 
im Staats-

haushaltsplan

Erbbaurechts-
vertrag Land – 
Gewerbepark

Regierungs-
präsidium 

meldet  
Bedarf an
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Bauliche Umsetzung

Was viele bewegt ...
Wie sieht eine Erstaufnahmeeinrichtung aus? 
Welche Bereiche müssen bei der Planung berücksichtigt werden?

So ist es geregelt ...

Rund zwei Drittel der Nutzungsfläche einer Erstaufnahme-
einrichtung entfallen auf die Unterbringung.

Pforte mit
Sicherheitsdienst

Warte- und
Aufnahmebereiche

Räumlichkeiten der
Polizei

Doppel-, Dreibett-,
Vierbettzimmer

Aufenthalts-
bereiche

Betreuung und
Bildung 

Zimmer für
Risikopersonen

Ausgabestellen für
Bekleidung, Lager,

etc.

Die Erstaufnahmeeinrichtung - viel mehr als nur
Unterbringung
Ein grober Überblick über die EA

I. Ankunft: 

II. Unterbringung:

Küche, Speisesaal,
etc.

III. Versorgung 

•	Ankunft (Pforte mit Sicherheitsdienst, Warte- und 
Aufnahmebereich, Räumlichkeiten der Polizei)

•	Versorgung (Küche, Speisesaal, Kleiderkammer, Betreuung und Bildung)

•	Verwaltung (Büros, Funktionsräume)

•	Unterbringung (Mehrbettzimmer, abgetrennter Bereich 
für besonders Schutzbedürftige, Aufenthaltsbereiche)

•	Gesundheitsversorgung (medizinische 
Ambulanz, psychologische Sprechstunde)

•	Außenfläche (Sport- und Freizeitbereich, Kinderspielplatz)

Kinder- und
Jugendbetreuung

Stellplätze für
Polizei und
Verwaltung

Kinderspielplatz

Büros

Funktionsräume

V. Verwaltung 

VI. Außenfläche 

Arztzimmer mit
besonderer

Facharztausstattung

Sanitätsraum

IV. Gesundheitsversorgung

Psychologe

Kinder- und
Jugendbetreuung

Stellplätze für
Polizei und
Verwaltung

Kinderspielplatz

Büros

Funktionsräume

V. Verwaltung 

VI. Außenfläche 

Arztzimmer mit
besonderer

Facharztausstattung

Sanitätsraum

IV. Gesundheitsversorgung

Psychologe

Kinder- und
Jugendbetreuung

Stellplätze für
Polizei und
Verwaltung

Kinderspielplatz

Büros

Funktionsräume

V. Verwaltung 

VI. Außenfläche 

Arztzimmer mit
besonderer

Facharztausstattung

Sanitätsraum

IV. Gesundheitsversorgung

Psychologe



Was soll/muss bei 
den Planungen aus 
Ihrer Sicht noch  
berücksichtigt werden?
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